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Zitat von Nitram

Wenn ich das Problem in diesem Prozess (BGH-Urteil Erste-Hilfe-Maßnahmen bei
Zusammenbruch im Sportunterricht vom 4.4.2019) richtig verstehe, geht es um
folgenden Punkt:

Ein "normaler" Ersthelfer haftet nicht, wenn er falsch oder unzureichend Erste Hilfe
leistet.
Die LK hat Erste Hilfe geleistet (stabile Seitenlage), jedoch unzureichend / fehlerhaft
(unterlassene Kontrolle der Vitalfunktionen).

Die Sport-Lehrkraft muss also nicht nur Erste Hilfe leisten können - sie (bzw. das Land)
soll auch dafür haften, wenn sie dabei fehlerhaft handelt. Der "normale" Ersthelfer
muss eine solche Haftung (wegen § 680 BGB) nicht fürchten.

Das Urteil passt also gerade _nicht_ zu der Aussage von Moebius "Das Gerichtsurteil
besagt nur, dass man nicht untätig daneben stehen darf."
Es passt wohl auch nicht zur Aussage von Valerianus (je nach Definition von "notfalls")
"Auf die Beatmung kannst du notfalls verzichten,... " CPR und Beatmung durch eine
Person sind möglich. Die Sport-Lehrkraft muss dies können.

Beatmung ist nicht notwendig, weil nicht zwingend "state of the art", je nachdem wo man seine
Ausbildung gemacht hat. Und wie gesagt ist im Blut genug Restsauerstoff...

@Krabappel: Du musst den Herzschlag NICHT prüfen, du prüfst lediglich die Atmung.
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